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Handreichung zu Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit (Stand Oktober 2025) 
Informationen „To-dos“ Schulleitung 

 
Rechtliche Grundlage 

 
Meldung einer Schwangerschaft 
 
Eine schwangere Frau soll ihrem Dienstherrn ihre Schwangerschaft 
und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie 
weiß, dass sie schwanger ist. 
 
 Soll-Bestimmung => kein Muss / Aber: Schutzmaßnahmen 

können erst mit der Mitteilung der Schwangerschaft greifen!  
 
https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-
kassel/gleichstellung/elternguide/elternwerden 
 

 
Meldung an das SSA 
 
 Gespräch mit der Schwangeren 

und Information über 
gesetzliche Grundlagen 

 SL meldet dem SSA die 
Schwangerschaft der 
Beschäftigten 

 SL sendet das Attest (sobald 
dieses vorliegt) an das 
Schulamt 

 
 

 
§ 15 Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) 
 
MuSchG - nichtamtliches 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 

 
Gefährdungsbeurteilung  
 
Die Gefährdungsbeurteilung wird unmittelbar nach der Mitteilung 
zusammen mit der Schwangeren ausgefüllt. Die konkreten 
Schutzmaßnahmen werden festgelegt. 
 
Bei festgestellten Gefährdungen (z.B. unklarer Immunitätslage  
oder bei weiteren Gefährdungen) ist gegebenenfalls ein  
vorläufiges Beschäftigungsverbot zu erteilen. 
 
 Achtung! Solange keine Gefährdungsanalyse vorliegt, darf 

die schwangere/stillende Frau nicht beschäftigt werden! 
(vorläufiges Beschäftigungsverbot) 
 

 
Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung 
 
 SL bespricht die 

Gefährdungsbeurteilung mit 
der Schwangeren. 

  Die Gefährdungsbeurteilung 
wird in der persönlichen Akte 
in der Schule abgelegt, da 
diese vertraulich zu behandeln 
ist und gemäß der 
Datenschutz Grundverordnung 
(DSVGO) nur berechtigten 
Personen zugänglich gemacht 
werden darf.  

 
§1 Abs. 1 Hessische 
Mutterschutz- und 
Elternzeitverordnung 
(HMuSchEltZVO) 
 
§ 10 MuSchG 
 
Bürgerservice Hessenrecht - § 1 
HMuSchEltZVO | Landesnorm 
Hessen | Anwendung 
bundesrechtlicher Vorschriften 
zum Mutterschutz | § 1 - 
Anwendung bundesrechtlicher 
Vorschriften zum Mutterschutz | 
gültig ab: 01.01.2018 
 
 

https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-kassel/gleichstellung/elternguide/elternwerden
https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-kassel/gleichstellung/elternguide/elternwerden
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-MuSchEltZBVHEV4P1
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

 Bei Unklarheiten oder weiterem Klärungsbedarf kann der MAS 
als Betriebsarzt hinzugezogen werden.  

 
 Link zum MAS: 

 
Angebote für öffentliche Schulen 
 
 
 

 
 
Grundsatz: Es besteht ein ausdrücklicher Beschäftigungsanspruch 

 gegebenenfalls Aussprechen 
eines vorläufigen 
Beschäftigungsverbotes  

 Eventuelle Anpassung des 
Arbeitsplatzes; alternativer 
Arbeitsplatz 

 

 Link zur 
Gefährdungsbeurteilung    
Gefährdungsbeurteilung für 
schwangere Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und 
Sozialpädagoginnen 

 

 
§ 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG) 
§ 10 Abs. 2 MuSchG 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs.1 MuSchG 
 

 
Infektionskrankheiten 
 

Bei aktuell auftretenden Infektionskrankheiten kann (muss) die SL 
ein Beschäftigungsverbot aussprechen. 
 

Mutterschutz _Juli_2015.pdf  
(im Anhang) 
 
Ergänzende Informationen zu Infektionskrankheiten finden sich 
unter folgendem Link: 
www.infektionsschutz.de 
 
Insbesondere Vorsicht bei Ringelröteln: 
https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/ringelroeteln/ 
 

 
Aussprechen des Beschäftigungs-
verbot bei bestimmten Infektions-
krankheiten, gegen die bei der 
Schwangeren keine Immunität 
vorliegt. 
 
 

 
Erlass des Hessischen  
Kultusministeriums vom 
29.07.2015 (ABl. 2015) 
 
 

 
Ärztliches Beschäftigungsverbot 
 

Bezieht sich auf den individuellen Gesundheitszustand der Frau und 
ihres Kindes. Kann auch für einzelne Tätigkeiten (eingeschränktes 
Beschäftigungsverbot) oder bestimmte Arbeitszeiten ausgesprochen 
werden. 

 
 Eventuelle Anpassung des 

Arbeitsplatzes, alternativer 
Arbeitsplatz (z.B. Verwaltung) 
 

PLM anlegen => TV-H 
gegebenenfalls möglich 

 
 
§ 16 MuSchG 

https://www.mas-gesundheit-hessen.de/oeffentliche-schulen/angebote
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-02/gefaehrdungsbeurteilung_fuer_schwangere_lehrerinnen.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-02/gefaehrdungsbeurteilung_fuer_schwangere_lehrerinnen.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-02/gefaehrdungsbeurteilung_fuer_schwangere_lehrerinnen.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-02/gefaehrdungsbeurteilung_fuer_schwangere_lehrerinnen.pdf
https://sts-ghrf-ruesselsheim.bildung.hessen.de/recht/Mutterschutz%20_Juli_2015.pdf
http://www.infektionsschutz.de/
https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/ringelroeteln/
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
Besonderheit bei TV-H-Kräften 
 
Im Falle einer an Ihrer Schule beschäftigten schwangeren oder 
stillenden TV-H-Kraft ist jeweils umgehend das 
Regierungspräsidium Darmstadt zu benachrichtigen.  
 
Mutterschutz - Arbeitswelt Hessen 
 

 
SL meldet an das RP 
 
 https://arbeitswelt.hessen.de/fil

eadmin/arbeitswelt/Dokumente/
Benachrichtigung_ueber_die_B
eschaeftigung_einer_schwange
ren_oder_stillenden_Frau_202
4.pdf 

 
 https://portal-civ-

hel.ekom21.de/civ-
hel.public/start.html?oe=00.00.
HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&c
c_key=Mutterschutzanzeige 

 

 
§ 27 Abs. 1 MuSchG 

 
Umsetzung des MuSchG in der Schule 
 
Mehrarbeit und Nachtarbeit: 
 
 Schwangere und stillende Frauen dürfen keine Mehrarbeit 

leisten (nicht mehr als 8,5 Zeitstunden täglich).  
 Kein Einsatz zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens. 

 
Tätigkeiten mit besonderer physischer Belastung  
und erhöhten Unfallrisiken:  
 
 Keine schweren Arbeiten 
 Vorsicht z.B. bei: Sport/ Physik/Chemie/Arbeitslehre 

 
 Klassenfahrten, Elternabende, Ausflüge, Elternsprechtag, 

Projektwochen, Schulkonferenzen u. ä. 

 
Anpassung des 
Unterrichtseinsatzes und des 
Stundenplans der Schwangeren  

 
Erlass des Hessischen  
Kultusministeriums vom 
29.07.2015 (ABl. 2015, 
S.404) ff 
 
 
§ 1 Abs. 1 HMuSchEltZVO 
 
§ 8 Abs. 1 MuSchG 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arbeitswelt.hessen.de/arbeitsschutz/sozialer-arbeitsschutz/mutterschutz/
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://arbeitswelt.hessen.de/fileadmin/arbeitswelt/Dokumente/Benachrichtigung_ueber_die_Beschaeftigung_einer_schwangeren_oder_stillenden_Frau_2024.pdf
https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&cc_key=Mutterschutzanzeige
https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&cc_key=Mutterschutzanzeige
https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&cc_key=Mutterschutzanzeige
https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&cc_key=Mutterschutzanzeige
https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.HMSI.III.MUS&mode=cc&cc_key=Mutterschutzanzeige
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

 Sportunterricht nur mit Einverständnis der Schwangeren 
und mit Einschränkungen 

 Schwimmunterricht darf nur dann erteilt werden, wenn eine 
zweite rettungskundige Lehrkraft beteiligt ist! 

 Schwangere Lehrerinnen und Erzieherinnen dürfen in der 
Pausenaufsicht grundsätzlich nicht eingesetzt werden. 

 Werdende oder stillende Mütter dürfen nur mit Gefahrstoffen 
(z. B. im Chemieunterricht oder Arbeitslehre) umgehen, 
sofern nachgewiesen ist, dass die geltenden Grenzwerte 
eingehalten sind und wenn ein Hautkontakt ausgeschlossen 
ist.  

 
Der Stundenplan und Unterrichtseinsatz schwangerer Lehrkräfte 
sollen auf deren besondere Belange ausgerichtet werden.  
Dies gilt auch nach der Entbindung für Stillzeiten (s.u.). 
 
Mutterschutz _Juli_2015.pdf 
 
Die Schwangere/Stillende ist für die Zeit freizustellen, die zur 
Durchführung der Untersuchungen bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft erforderlich sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 MuSchG 
 

 
Mutterschutz  
 
Schutzfristen: 
Anspruch auf 14 Wochen „Mutterschaftsurlaub“, d.h. ein 
Beschäftigungsverbot vor und nach der Geburt 
 
 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung (bzw. 

12 Wochen bei Früh- und Mehrlingsgeburten) 
 

Kann der Mutterschaftsurlaub vor der Geburt nicht (voll) in Anspruch 
genommen werden, verlängert er sich nach der Geburt 
entsprechend.  

 
PLM anlegen 
 
 für die Zeit des Mutterschutzes 

und eventuell inklusive der 
ELTZ (Absichtserklärung) 

 
 
 
 
 
 

 
§ 3 MuSchG 
 
 
 
 
 
§ 14 Hessisches 
Gleichgerechtigungsgesetz 
(HGlG) 
 

https://sts-ghrf-ruesselsheim.bildung.hessen.de/recht/Mutterschutz%20_Juli_2015.pdf
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
In den letzten 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin 
dürfen schwangere Frauen nur bei ausdrücklichem Einverständnis 
eine Arbeitsleistung erbringen (z.B. eine Prüfung ablegen oder 
abnehmen). 
 
In den 8 Wochen nach der Geburt gilt ein absolutes 
Beschäftigungsverbot.  
Die Schutzfrist beträgt bei Früh- und Mehrlingsgeburten und/oder 
festgestellter Behinderung des Kindes 12 Wochen. 
 

https://arbeitswelt.hessen.de/arbeitsschutz/sozialer-
arbeitsschutz/mutterschutz/ 
 

 
Informationsfluss darf nicht 
abbrechen 
 
 Die Beschäftigte ist weiterhin 

über Neuigkeiten, 
Änderungen, Fortbildungen 
u.ä. zu informieren. 

 
 
 
 

Bürgerservice Hessenrecht - 
§ 14 HGlG | Landesnorm 
Hessen | 
Arbeitsbedingungen, 
Teilzeitbeschäftigung und 
Beurlaubung | § 14 - 
Arbeitsbedingungen, 
Teilzeitbeschäftigung und 
Beurlaubung | gültig ab: 
03.08.2023 | gültig bis: 
31.12.2030 
 

 
Geburt 
(alle Meldungen auf dem Dienstweg) 
 
Die Geburtsurkunde und der Antrag auf ELTZ werden an die 
Schulleitung gesendet. 
 
Der Antrag auf Elternzeit muss innerhalb von 7 Wochen vor Beginn 
der ELTZ gestellt werden. 
 
Wenn die Elternzeit am Tag der Geburt beginnen soll, bedeutet das: 
 Für die Mutter: 

Ihre Elternzeit beginnt erst nach Ende der Mutterschutzfrist 
nach der Geburt. Da die Mutterschutzfrist nach der Geburt 
normalerweise 8 Wochen dauert, reicht es, wenn Sie die 
Elternzeit nach der Geburt anmelden, spätestens 7 Wochen 
vor Ende der Mutterschutzfrist.  

 Für den Vater oder das Elternteil, das das Kind nicht zur Welt 
bringt: 
Sie müssen die Elternzeit 7 Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin anmelden. 

 
SL sendet Geburtsurkunde weiter 
an das Schulamt  
 
antrag_auf_elternzeit_offenbach.pdf  
 
 
 SL leitet den Antrag weiter an 

das Schulamt und passt die 
PLM gegebenenfalls an/ legt 
eine PLM für die ELTZ an. 

 

 
§ 15 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) 
 
https://www.gesetze-im-
internet.de/beeg/__15.html 
 
§ 15b Hessische 
Urlaubsverordnung (HUrlVO) 
(für Beamte) 
 
Bürgerservice Hessenrecht - 
§ 15b HUrlVO | Landesnorm 
Hessen | Sonderurlaub 
anlässlich einer Niederkunft | 
§ 15b - Sonderurlaub 
anlässlich einer Niederkunft | 
gültig ab: 20.06.2023 
 
 

https://arbeitswelt.hessen.de/arbeitsschutz/sozialer-arbeitsschutz/mutterschutz/
https://arbeitswelt.hessen.de/arbeitsschutz/sozialer-arbeitsschutz/mutterschutz/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GleichstGHE2016V3P14
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2022-10/antrag_auf_elternzeit_offenbach.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/__15.html
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007V11P15b
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
Sonderurlaub aus Anlass der Niederkunft der Ehefrau oder der 
eingetragenen Lebenspartnerin  
 
 8 Arbeitstage, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

auf 5 Arbeitstage pro Woche verteilt ist 
 muss nicht am Stück genommen werden 
 innerhalb der ersten 8 Wochen 
 unterschiedliche Handhabungen bei Beamten und TV-H  
 nur auf Antrag 

 
Name, Vorname (Antrag OF Beamte)  
Name, Vorname (Antrag TVH OF) 
 

§ 29a TV-H 
(Tarifbeschäftigte) 
 
Tarifvertrag Hessen TV-H 
 

 
Inanspruchnahme einer Mutterschutzfrist in Folge 
einer Fehlgeburt 
(auf dem Dienstweg) 
 
Die Dauer des Mutterschutzes richtet sich nach der 
Schwangerschaftswoche.  
 
ab der 13. Woche: bis zu 2 Wochen Mutterschutz 
ab der 17. Woche: bis zu 6 Wochen Mutterschutz 
ab der 20. Woche: bis zu 8 Wochen Mutterschutz 
 

Die Mutterschutzfrist beginnt am Tag nach der Fehlgeburt. Die 
Betroffene muss daher den Arbeitgeber zeitnah in Kenntnis setzen. 
Um mutterschutzrechtliche Leistungen zu erhalten, ist auf Verlangen 
des Arbeitgebers ein Nachweis über die Fehlgeburt erforderlich. 
 

Das Beschäftigungsverbot gilt jedoch nur, wenn sich die Betroffenen 
nicht ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklärt. 
 
„Ab der 24. Schwangerschaftswoche handelt es sich um eine 
Totgeburt, auf die die vollen Mutterschutzfristen Anwendung finden.“ 

 
SL sendet den Nachweis weiter an 
das Schulamt  
 

 
§ 3 Abs. 5 MuSchG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 31 Abs. 2 
Personenstandsverordnung 
(PStV) 

https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-06/antragsformular_elterntage_beamte_ssa-offenbach.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-06/antrag_auf_inanspruchnahme_von_elterntagen_gemaess_ss_29b_tarifvertrag_hessen.pdf
https://www.gew-hessen.de/fileadmin/user_upload/4_tarif_besoldung/entgelttabellen/09_tarifvertrag_hessen.pdf
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

 
Elternzeit 
 
Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres eines Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann 
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. 
 
Bei Vätern beginnt die Elternzeit frühestens am Tag der Geburt. Bei 
Müttern beginnt die Elternzeit frühestens nach Ablauf der 
Mutterschutzfrist. Die Zeit der Mutterschutzfrist wird auf die 
Elternzeit angerechnet. 
 
Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder 
von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. 
 
Der Anspruch besteht ohne Zustimmung des Arbeitgebers. 
 

Die Elternzeit kann immer in drei Zeiträume aufgeteilt werden, wenn 
weitere Aufteilungen beantragt werden, kann der Arbeitgeber dies 
genehmigen. 
 
Die Zeiträume in den ersten beiden Lebensjahren des Kindes 
müssen mit der Anmeldung verbindlich festgelegt werden. Der 
Zeitraum zwischen drittem und achtem Lebensjahr kann später 
beantragt werden. 
 
Die Elternzeit kann vorzeitig beendet werden, wenn Mutterschutz für 
das nächste Kind in Anspruch genommen wird. 
 

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt erneut Elternzeit in Anspruch 
genommen werden, gilt immer der Geburtstag des Kindes 
unabhängig vom Monat (z.B. Kind wurde am 12.02. geboren, Start 
der Elternzeit kann immer nur der 12. eines Monats sein. 
 
Elternzeitrechner 2025 – Beginn ✓ Ende ✓ Antragsfrist ✓ 

 
 
Fortlaufender Informationsfluss 
zwischen SL und Person in 
Elternzeit 
(Neuigkeiten, Änderungen, 
Fortbildungen u. ä.). 
 

 
§ 15 Abs. 2 BEEG  
 
 
 
 
 
§ 14 HGlG 
 
 
 
 
 
 

https://einfach-elterngeld.de/elternzeit/elternzeitrechner
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
Teilzeit in Elternzeit 
 
Der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber 
a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes 7 Wochen und 
b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen 
vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt. 
 
Den Beginn und das Ende Ihrer Elternzeit können Eltern frei wählen. 
Ab dem 3. Geburtstag des Kindes können sie jedoch höchstens 24 
Monate Elternzeit nehmen (bei Aufteilung der Elternzeit). 
 
Mit Zustimmung des Schulamtes ist eine Nebentätigkeit bei einem 
anderen Arbeitgeber möglich. 
 
Der Anspruch auf Beihilfe besteht weiter. 
Die Stufenlaufzeiten werden durch die Elternzeit nicht beeinträchtigt, 
nur durch Sonderurlaub. 
 
Während der Elternzeit haben Eltern zwei Mal Anspruch auf 
Veränderung Ihrer Arbeitszeit. Das heißt, die Teilzeit kann später 
während der Elternzeit noch einmal weiter verringert - oder auch 
erhöht werden. 
 
Bei erneuter Schwangerschaft sind Berechnungsgrundlage für das 
Elterngeld die Bezüge vor der Elternzeit 
 
Achtung! Teilzeit in Elternzeit wird auf die Elternzeit angerechnet. 
 
Vorteile der TZ in ELTZ gegenüber der reinen TZ: 

- Antragsfristen flexibler und kürzer (bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes 7 Wochen und 
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen) 

 
Frühzeitige Absprachen vor 
Rückkehr zum Arbeitsplatz  

 
 Betreuungszeiten, 

Stundenplanung entsprechend 
anpassen  
 

 Tabelle mit minimaler und 
maximaler 
Pflichtstundenübersicht 
befindet sich im Anhang  

 
 
 
 
 
antrag_tz_in_elternzeit_offenbach.pdf 
 
 
Name, Vorname (Antrag OF) 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 15 BEEG 
 
§ 11 TV-H 
 
 
Frauenförder- und 
Gleichstellungsplan (FFuGPl) 
des jeweiligen SSÄ 

 
frauenfoerder_g_plan_ssa_of
fenbach_2023_ocr.pdf 
 
 
 
 
§ 8 HMuSchEltZVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2022-10/antrag_tz_in_elternzeit_offenbach.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2022-10/antrag_auf_nebentaetigkeit_offenbach.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-08/frauenfoerder_g_plan_ssa_offenbach_2023_ocr.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2024-08/frauenfoerder_g_plan_ssa_offenbach_2023_ocr.pdf
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
Stillzeiten 
 
Stillende Mütter sind in den ersten zwölf Monaten* nach der 
Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens aber 
zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde, 
freizustellen. 
 
Eine Stillstunde ist nicht auf das Stundendeputat einer Lehrerin 
anzurechnen, wenn sie auf eine Stunde fällt, in der nach dem 
konkreten Stundenplan kein Unterricht zu halten ist. (siehe Urteil VG 
Stuttgart, Beschluss vom 14.02.2007 – 17 K 2032/07). 
 

 Freistellungszeiten sind weder vor- noch nachzuarbeiten 
 Wenn möglich kein Nachmittagsunterricht 

 

* = Einzelfallentscheidungen aus gesundheitlichen Gründen unter Vorlage 
eines entsprechenden Attestes möglich 
 

 
Rechtzeitige Absprachen mit der 
stillenden Mutter für eine 
bedarfsorientierte Umsetzung der 
Stillzeiten 
 
 Eine die Stillzeiten 

berücksichtigende 
Dienstzeitgestaltung 

 Stundenplanung entsprechend 
anpassen 

 

 
§ 2 HMuSchEltZVO 
 
 
§ 7 MuSchG 
 
VG Stuttgart, Beschluss vom 
14.02.2007 - 17 K 2032/07 - 
openJur 

 

Rückkehr aus der Elternzeit 
 

Beschäftigte in Elternzeit bleiben ihrer Schule zugeordnet und 
kehren grundsätzlich nach der Elternzeit an ihre Schule zurück. 
 

Für Personen, die Elternzeit in Anspruch nehmen, ist sicherzustellen, 
dass sie an ihre frühere Schule zurückkehren können. Sollte in der 
Schule eine Abordnung oder Versetzung notwendig sein, ist darauf 
zu achten, dass eine andere Lehrkraft der Schule abzuordnen oder 
zu versetzen ist (Erlass des HKM vom 28.07.2003; Az.: VI A 4 -  
540.010.000 - 52 -). Versetzungen und Abordnungen in und im 
Anschluss an die Elternzeit sind grundsätzlich gegen den Willen der 
betroffenen Person zu vermeiden. 
Bei Personalüberhang an einer Schule wird nach allgemeinen 
Grundsätzen entschieden, welche Beschäftigten abgeordnet 
werden. 

 
Frühzeitige Absprache vor 
Rückkehr zum Arbeitsplatz  

 
 Betreuungszeiten, 

Stundenplanung entsprechend 
anpassen  

 Soweit eine Frau in den ersten 
Monaten nach der Geburt nicht 
voll leistungsfähig ist, darf sie 
nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, die die 
Leistungsfähigkeit übersteigen. 
 

 
FFuGPl der jeweiligen SSÄ 
 
 
 
 
Erlass HKM vom 28.07.2003 AZ 
VI A4-540.010.000 - 52 - 
 
 
 
 
§ 16 Abs. 2 MuSchG 

https://openjur.de/u/355206.html
https://openjur.de/u/355206.html
https://openjur.de/u/355206.html
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 
 
Freistellungsmöglichkeiten zur Betreuung erkrankter 
Kinder 
  
Betreuung oder Pflege von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen 
sind. 
 
 
Beamtinnen und Beamte 
 
Dienstbefreiung bis zu einer Dauer von 12 Arbeitstagen für jedes 
Kind im Kalenderjahr gewährt werden. Bei mehreren Kindern soll 
Dienstbefreiung an insgesamt bis zu 28 Arbeitstagen im 
Kalenderjahr erteilt werden. 
 
Alleinerziehenden Beamtinnen und Beamten soll aus diesem Grund 
Dienstbefreiung bis zu einer Dauer von 24 Arbeitstagen pro Kind im 
Kalenderjahr gewährt werden. 
 
Insgesamt soll alleinerziehenden Beamtinnen und Beamten mit 
mehreren Kindern Dienstbefreiung bis zu einer Dauer von 56 
Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt werden. 
 
Darüber hinaus kann Sonderurlaub aus wichtigem Grund ohne 
Besoldung nach § 15 Abs. 1 HUrlVO gewährt werden. Hierbei ist zu 
beachten, dass während der Dauer des Sonderurlaubs ohne 
Besoldung kein Anspruch auf Beihilfe besteht. Hierauf sollten die 
Beamtinnen und Beamten vor der Genehmigung des Sonderurlaubs 
aus Fürsorgegründen hingewiesen werden. 
Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge sind nicht 
ruhegehaltfähig. 
 

 
SL verwaltet die Fehltage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bei unausweichlichen 

Betreuungsengpässen sollen 
für Personen mit Kindern unter 
12 Jahren familienfreundliche 
Lösungen gefunden werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFuGPl des jeweiligen SSÄ 
 
 
 
§ 16 Nr. 2 Buchst. c HUrlVO 
 
 
 
 
 
FFuGPl des jeweiligen SSÄ 
 
 
 
 
 
§ 15 Abs. 1 HUrlVO 
 
 
Rundschreiben zur 
Evaluation der 
Freistellungsmöglichkeiten für 
die Beamtinnen und Beamten 
in der hessischen 
Landesverwaltung zur 
Betreuung erkrankter Kinder 
– Zeitpunkt der Vorlage eines 
ärztlichen Attests 
vom 08.04.2025  
Befindet sich im Anhang 
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

Laut dem hier genannten Rundschreiben besteht keine 
Notwendigkeit, an der Pflicht zur Vorlage eines ärztlichen Attests bei 
Erkrankung eines Kindes einer Beamtin oder eines Beamten bereits 
ab dem ersten Krankheitstag uneingeschränkt festzuhalten. 
 
Weitere Informationen: 
Microsoft Word - 02-2024 Infoblatt Pflege_I 
 
Infoblatt Beurlaubung von Beamtinnen und Beamten 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
 
TV-H Kräfte 
 
Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 
616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in 
dem angegebenen Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden: 
 

• eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, wenn im 
laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V 
besteht oder bestanden hat, bis zu sieben Arbeitstage pro 
Kind im Kalenderjahr, bei mehreren Kindern aber nicht mehr 
als vierzehn Arbeitstage. 

 
Im Paragraf 45 des fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) ist 
klar geregelt, wie lange der Arbeitgeber gesetzlich Versicherte 
unbezahlt freistellen muss: 
 

• wenn das erkrankte Kind jünger als zwölf Jahre oder 
behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 

• keine andere im Haushalt lebende Person das erkrankte Kind 
beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann. 

• ein Attest über die Erkrankung des Kindes vom Kinderarzt 
vorliegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 29 TV-H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 45 des fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2022-05/0005_infoblatt_pflege_2019_bf_20210809.pdf
https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2022-05/0005_infoblatt_beurlaubung_2019_bf_20210809.pdf
https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2022-05/0005_infoblatt_beurlaubung_2019_bf_20210809.pdf
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht für: 
 

• 15 Arbeitstage für jedes gesetzlich krankenversicherte Kind 
• 30 Arbeitstage für Alleinerziehende 

 

Bei mehreren Kindern beträgt der Anspruch: 
 

• nicht mehr als 35 Arbeitstage pro Elternteil 
• für Alleinerziehende nicht mehr als 70 Arbeitstage 

 

Gesetzlich versicherte Beschäftigte erhalten in diesen Fällen in der 
Regel Krankengeld von ihrer gesetzlichen Krankenversicherung 
nach § 45 Abs. 1 des fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). 
Die Höhe dieses Krankengeldes bestimmt sich im 
Arbeitnehmerbereich anteilig nach dem ausgefallenen Nettoentgelt, 
von dem wiederum noch Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen 
sind. 
 

Gegen den Arbeitgeber besteht für diese Dauer grundsätzlich ein 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung. 
 

https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-
kassel/gleichstellung/elternguide/kinderbetreuung 
 
 

Übernahme von Betreuungskosten 
 
Es besteht die Möglichkeit Kosten der Betreuung für Kinder unter 15 
Jahre bzw. pflegebedürftige Angehörigen  

• bei Teilnahme an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen  
• in besonderen Situationen im Zusammenhang mit 

dienstlichen Verpflichtungen beim HMKB  
geltend zu machen.  
 

Antrag auf Kostenerstattung bei Fortbildungsmaßnahmen im 
Anhang oder unter folgendem Link: 
Antrag auf Erstattung von Betreuungs- und Pflegekosten nach § 12 Abs. 4 
HGlG - Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Abs. 4 HGlG 
  
§ 14a HGlG 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-kassel/gleichstellung/elternguide/kinderbetreuung
https://rp-kassel.hessen.de/arbeitgeber-rp-kassel/gleichstellung/elternguide/kinderbetreuung
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2022-10/antrag_auf_erstattung_von_betreuungskosten-formular.pdf
https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/2022-10/antrag_auf_erstattung_von_betreuungskosten-formular.pdf
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Informationen „To-dos“ Schulleitung 
 

Rechtliche Grundlage 

 
Kompetenzen aus Familienaufgaben 
 
Bei der Qualifikationsbeurteilung sind Fähigkeiten und Erfahrungen, 
die durch die Wahrnehmung von Familienaufgaben oder in 
ehrenamtlicher Tätigkeit erworben wurden, zu berücksichtigen, 
soweit ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der 
Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung zukommt.   
 

 
 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 HGlG 

 

Diese Handreichung dient der Information und ersetzt keine individuelle rechtliche Beratung. Maßgeblich sind die 
jeweils geltenden gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Regelungen. 

Alle Angaben in diesem Handlungsleitfaden erfolgen ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. 

 

  
 

 

Offenbach am Main, 22.10.2025 

Birgit Zint 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte 

Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Offenbach 
und die Stadt Offenbach am Main 
Stadthof 13 
63065 Offenbach am Main  

Tel.: +49 69 80053270 
Fax: +49 69 80053333 
E-Mail: Birgit.Zint@kultus.hessen.de 
Internet: https://www.schulamt-offenbach.hessen.de 
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